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eine reform aus. Befurworter waren ferner
der Schweiz. Schriftstellerverband, die
Schweizer Autorengruppe «Gruppe Olten»,
der Bund fiir vereinfachte rechtschreibung
und die Akademische Gesellschaft Schwei-
zerischer Germanisten. Der Deutschschwei-
zerische Sprachverein hatte bereits vor mehr
als einem jahr seine mitglieder befragt.
47 %0 der teilnehmer hatten sich fir die
kleinschreibung ausgesprochen. Die gegner
blieben in der minderzahl, aber der verein
ist offenbar in dieser frage in zwei genau
gleich starke lager geteilt. Auch bei der Aka-
demischen Gesellschaft Schweizerischer
Germanisten besteht eine minderheit, wel-
che eine reform ablehnt. Die beflrworter
sind jedoch in der mehrzahl.

Professor Dr. Eugen Egger, Genf, erklarte,
dass die konferenz der kantonalen erzie-
hungsdirektoren die frage noch nicht disku-
tiert habe. Eine meinungsausserung war also
nicht moglich. Er wandte sich aber mit ent-
schiedenheit dagegen, dass allfallige refor-
men ohne koordination durchgefiihrt wir-
den.

Die neuen regeln

Es war von anfang an nicht geplant, eine ab-
stimmung durchzufihren, weil nicht jeder
stimme das gleiche gewicht zukommt, da
der eine verband einige tausend mitglieder
umfasst, der andere nur einige hundert, und
zudem fehlten wichtige partner, wie z.b.
die elternschaft. Fir den augenblick lasst
sich folgendes sagen: es gibt — im gegen-
satz zur konferenz von 1963 — keine ge-
schlossene abwehrfront mehr inder Schweiz.
Das klima hat sich also gedndert. Da die
lehrerschaft nur ganz ungenigend vertreten
war, weiss man im augenblick zu wenig lUber
ihre einstellung. Es ware wohl notig, die
lehrerorganisationen zur meinungsausserung
einzuladen.

Als hauptwaffe fuhrten die gegner der re-
form das argument ins feld, der begriff
eigenname sei zu unklar und fuhre zu neuen
schwierigkeiten. Dem wurde entgegengehal-
ten, es sei moglich, dieses nebenproblem
der rechtschreibung durch eine liberale
handhabung der regeln zu lésen (im zwei-
felsfall klein).

Vorschlag des «Bundes fur vereinfachte rechtschreibung»

Nach der einfuhrung der dingwort- } Beispiele
kleinschreibung schreibt man
A gross
1 satzanfang, auch uberschriften und &hn- | 1 Am anfang war das wort. Er antwor-

liches (wie bisher)
2 namen (eigennamen), im sinne der ab-
grenzung nach Duden (wie bisher)

2.1 menschen (vornamen, familiennamen,
beinamen, ibernamen)

2.2 tiere

2.3 fahrzeuge (autos, lokomotiven, zuge,
schiffe, flugzeuge, raumfahrzeuge)

tete: «lch bin.»

2 21 Ernst, Frutiger, Schnyder von War-
tensee, der Alte Fritz, Karl der Gros-

se, Wurzelsepp
2.2 Prinz, Fifi, Reinecke, Fuchs

2.3 Diamant (TEE-zug), Titanic,
Apollo 16

118



119

2.4 juristische personen (firmen, vereine, 2.4
gesellschaften, parteien, zunfte, orga-
nisationen).

Empfehlung: Bei neuschoépfungen von
firmen- und vereinsnamen u. a.: er-
stes wort gross, rest klein.

25 geografische und politische einhei- 2.5
ten:

a) erdteile, staaten und teile davon, |
berge und dgl., gewasser ’

b) strassen, platze, wege, fluren, rai-
ne, alleen, gebaulichkeiten

c) sterne, planeten

2.6 religidse begriffe 2.6

2.7 werktitel: erstes wort gross, rest klein; | 2.7
es sei denn, ein folgendes wort wer-
de ohnehin gross geschrieben. Lite-
ratur, zeitungen, zeitschriften, filme,
kunstwerke, vortrdge, tagungstemen.

3 abkurzungen (wie bisher) 3
4 héftlichkeitsturworter dritte person mehr- | 4
zahl, dazu die besitzanzeigenden eigen-
schaftswortei
B klein
5 5.1 von eigennamen abgeleitete ding- 5561
worter

52 typennamen 5.2

5.3 geografische begriffe und ableitun- 5.3

gen

Aargauische Kantonalbank, Schwei-
zerische Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt, Verkehrsbetriebe der
Stadt Bern, Christlicher Verein Jun-
ger Manner, die X...... Partei der
Schweiz, Zunft zu den Drei Kdnigen,
Vereinte Nationen, das Rote Kreuz

a) Europa, China, Genf, Bundesre-
publik Deutschland, der senat
der Freien und Hansestadt Ham-
burg, kanton Graubiinden, Rigi,
der Kleine Mythen, Aletschglet-
scher, der Stille Ozean, der Gel-
be Fluss

b) Hodlerstrasse, Bellevue, die Ho-
he Promenade, Unter den Lin-
den, Storchen, Eidg. Kreuz (ho-
tel), Haus zum Schwert

c) Erde, Sonne, Mond (aber: andere
sonnen, andere monde), der Wa-
gen, im sternbitd der Leier, Si-
rius, der Grosse Bar

Gott (der Allmachtige, der Herr
usw.), Allah, Kirche (als institution
einer glaubensform)

Dornroschen; Der schuss von der
kanzel; Der bund; aber: im Bund;
Der sohn des Schwarzen Adlers;
Gott, der Herr, ist sonn’ und schild;
Figaros hochzeit; Die burger von
Calais; Der manager und seine
krankheit

H20, SBB, BVR. AfB (Arbeitsgemein-
schaft flir Bevolkerungsfragen),
MUBA und Muba (mustermesse Ba-
sel)

Wir danken lhnen flir die unterstut-
zung unserer bestrebungen. Er bit-
tet Sie um verstandnis.

darwinist, zwinglianer, zeppelin
(luftschiff)

havanna (zigarre)

die britischen inseln, tropen, der
franzose



5.4 geschichtliche begriffe
5.5 sprachen, volker

5.6 amtsstellen, behorden, schulen usw.

5.7 gesetze

5.8 wochentage, monatsnamen, feier-
tage

5.9 pradikate von familiennamen

510 militarische einheiten und gradbe-

zeichnungen

5.11 funktionen, wirdentrager

6 empfehlungen
6.1 im zweifelsfalle klein (wie bisher)
6.2 ph=f, th=t rh=r

5.4 das mittelalter, das konzil zu . . .
5.5 deutsch, sanskrit

5.6 bundesrat, landsgemeinde, kanto-
nale heilanstalt Burghdlzli

5.7 bundesverfassung, strafgesetzbuch,
grundgesetz

5.8 montag, juni, pfingsten

5.9 von der Crone, ab Yberg

510 fk, kp, hauptmann

5.11 kaufmaéannischer direktor, botschaf-

ter, papst

Aktuelle Kurzmeldungen der «schweizer schule»

CH: Rechtschreibreform

Vor zwischenstaatlichen Konsultationen

Mit der Frage einer Reform der deutschen Recht-
schreibung hat sich dieser Tage in Ziirich unter
dem Vorsitz von Standerat Dr. F. Stucki (Glarus)
eine von ungefdhr 20 Organisationen beschickte
Konferenz befasst. Laut Mitteilung des eingela-
denen Eidgenodssischen Departements des Innern
(EDI) ging es in der Diskussion nach dem ein-
fuhrenden Referat von Nationalrat Dr. A. Miiller
(Luzern) lediglich darum, die verschiedenen Auf-
fassungen kennenzulernen. Beschliisse wurden
keine gefasst.

Mit dem Problem der Rechtschreibreform muss
sich die Schweiz erneut befassen, nachdem sich
die Kultusminister der Bundesrepublik Deutsch-
land flar eine Reform im Sinne der sogenannten
Wiesbadener Empfehlungen (u.a. gemassigte
Kleinschreibung) ausgesprochen haben und die
Regierung unseres nordlichen Nachbarn ge-
meinsame Gesprache zwischen den interessierten
Staaten anregt.

Das EDI wird nach der Zircher Konferenz wei-
tere Abklarungen vornehmen und in Verbindung
mit der Konferenz der kantonalen Erziehungs-

direktoren das weitere Vorgehen im Hinblick auf
die vorgesehenen zwischenstaatlichen Konsulta-
tionen festlegen.

CH: Stipendienwirrwarr befriedigt nicht

Die Kommission des Standerates fiir die Behand-
lung des bundesratlichen Berichtes Uber das
Volksbegehren fir die Finanzierung der Ausbil-
dung Erwachsener (Lausanner Modell) teilt die
Ansicht von Bundesrat und Nationalrat, dass das
von den Initianten vorgeschlagene Modell keinen
gangbaren Weg darstellt. Sie empfiehlt dem Stan-
derat einstimmig, dem nationalratlichen Beschluss
zu folgen, wonach das Volksbegehren den
Stimmblrgern mit dem Antrag auf Verwerfung
vorgelegt werden soll. Ebenfalls oppositionslos
entschied sie sich fiir die Unterstutzung der Mo-
tion des Nationalrates, die den Bundesrat beauf-
tragt, die notwendigen Massnahmen fir die Ver-
besserung der Bundeshilfe auf dem Gebiete des
Stipendienwesens zu veranlassen und die Kan-
tone zu einer Harmonisierung ihrer Ausbildungs-
beihilfen zu bewegen.

Die Kommission stellte fest, dass sich die kanto-
nalen Leistungen im Stipendienwesen in den

120



	Die neuen regeln : Vorschlag des "Bundes für vereinfachte Rechtschreibung"

